
 
 
 
 
S 1/1 Richtlinien Qualitätssiegel 

Richtlinien für die Verwendung 
des Qualitätssiegels des ÖAR 

 
 
1.  Das Qualitätssiegel des ÖAR dient dazu, den durch Akkreditierung 

erlangten rechtlichen Status der Privatuniversität in Form eines Logos 
sichtbar zu machen. 

 
2.  Die Verwendung des Qualitätssiegels ist nicht obligatorisch. 
 
3.  Die Privatuniversität darf das Qualitätssiegel nur für die Dauer der 

Akkreditierung verwenden. 
 
4.  Das Qualitätssiegel darf ausschließlich in Verbindung mit dem 

Namen/Logo der Privatuniversität bzw. in Verbindung mit der 
Bezeichnung eines akkreditierten Studiums der Privatuniversität in 
folgenden Medien zu verwenden: 

 
o Briefpapier und Kommunikationsmaterial der Privatuniversität 
o Werbe- und Informationsmaterial der Privatuniversität 
o Zeugnisse und Bestätigungen, die von der Privatuniversität im 

Zusammenhang mit akkreditierten Studien ausgestellt werden 
o Website der Privatuniversität 

 
5.  Eine Verwendung des Qualitätssiegels durch Kooperations-, Geschäfts- 

oder sonstige Partner der Privatuniversität  bzw. die Weitergabe an 
Dritte ist untersagt. 

 
6.  Das Qualitätssiegel wird der Privatuniversität mit einer elektronischen 

Vorlage zur Verfügung gestellt und darf ausschließlich in dieser Form 
verwendet werden.  

 

 

Stand 15.05.2008 


